REM PUBLICAM DECLARARE

Oktober 2013

Zur Kenntnisnahme der Proklamation durch den Ratriaf Dynasty fur das Volk und die Mitglieder der
Familie und Dynastie Babenberg durch den CarlsRd&yrastieparlament — als dieser im Zuge der
Aussetzung des CarlsRates durch den Patriarch aafdy fur den durch den CarlsRat beschlossenen
Zeitraum von funf Jahren zur erweiterten Konstiumg zum CarlsRat — Parlament durch ergangenen
einstimmigen Beschluss von 7. Oktober 1983 — bagtdf999 wie 2008 und 2013 — zur Deklaration der
durch Praxis andauernden Existenz unter Bezug tendlichen Ersterwdhnung aus dem Jahre 414 nach
Christus sohin als festgestelltes Volkergewohnresits der Familien und Dynastie Babenberg zur
Souverdnen Dynastie Babenberg als originares -t sitatliches Volkerrechtssubjekt unter Einschluss
samtlicher Rechte und Pflichten diesen Status @ndDéklaration.

Proklamation zur Deklaration liegt zur Kenntnisna&himklusive diplomatischer Note gerichtet an s&rhdi
Volkerrechtssubjekte wie an die Weltbevdlkerungeklirund oder indirekt ab 14. Oktober 2013 — mit 7.
Oktober 2013 den Vodlkerrechtssubjekten vorbehaltemneingeschrankt untdnttp://www.babenberg-
dynasty.elauf, einbeziehend der Note, wider einer Anerkegnem wiederholter begriindeter Widerspruch
durch entsprechend berechtigte Volkerrechtssubpikékt an die Souverane Dynastie Babenberg und ode
die Vereinten Nationen gerichtet eingebracht unfjedagt werden muss, wie der Information, dass die
Souverane Dynastie Babenberg ab 27. November 2@3Td&ge ab Auflage ohne einlangendem
Widerspruch und entsprechender ablehnender Reakdisn Anerkennung wertet; — entsprechend der
Deklaration zur Souverdnen Dynastie Babenberg -omdgnéres nicht — staatliches Volkerrechtssubjekt
(inklusive  Erweiterungsklausel) — entspricht die eftennungssequenz dem diplomatischen
Rechtsempfinden, wertet deren Intention mit sajertiwirkung als gegeben; wie als Umsetzungsakt zur
sofortigen Wirkung, im Falle eines eventuellen Wsapeuchsakt; den Zeitraum selbst bereits im Sirere d
Deklaration aller Rechte und Pflichten rechtsgiiigkt.

Den Umsetzungsakt entsprechend der Deklaratiomprectts der Patriarch of Dynasty — Robert — Andreas
Stephan Prinz — Herzog von und zu Babenberg — Beogngeboren am 18. August 1977, Positionsinhaber
seit 19. April 2004 — mit 7. Oktober 2013 als dresad entspricht als Staatsoberhaupt diplomatischem
Status, wie im Zuge der Konstituierung durch denri®ah of Dynasty deklarierte Personen wie
Institutionen im Ubergangsverfahren.

Aufnahme der diplomatische Beziehungen zu samtiicM®lkerrechtssubjekten sofern nicht bereits
bestehend mit 7. Oktober 2013 durch inklusive eetdpend akkreditierte Personen.


user
Notiz
Sämtliche Zeitpunkte wurden in das Jahr 2025 Oktober verlängert


Deklaration
zur

Souveranitat
als

originares — nicht staatliches
und partielles Volkerrechtssubjekt

In seiner Gesamtheit
Autonom - Souveran
inklusive vollstandig anerkannter Immunitéat
mit eingebundenem diplomatischen Statut
&

Deklaration

zur absoluten und immerwahrenden Neutralitat

Deklaration

DER
SOUVERANEN
DYNASTIE UND FAMILIE VON UND ZU BABENBERG

und deren zuerkennenden Volkes

2|Seite


user
Notiz
Sämtliche Zeitpunkte wurden in das Jahr 2025 Oktober verlängert


Aus der Dynastie Babenberg konstituiert der CatisRder Einbezug der Grundbedirfnisse der Dynastie

Babenberg den Erhalt der Rechte und Pflichten wikuKk und zum Schutz der materielle wie immateeiel|
Ressourcen und Guter der und als Dynastie Babenbergler Ambitionen der und durch die Dynastie
Babenberg auch unter Verweis der Charta der VereiNationen und diplomatischen Note zur Deklaration
zur internationalen Friedensverwirklichung, Friesiamerstiitzung und Friedenserhaltung aufgrund der
Selbstbestimmungsrechte aller Volker — als diesege-den Grundsétzen des Volkerrechtes unter Hmwei
und Bedacht der Nichteinmischung durch andere \i#gkétssubjekte in die innere und &ussere
Souveranitat im Sinne der souveranen Gleichhedt &blkerrechtssubjekte wie politischer Unabhangigk

— zudem der freien Wahl des politischen Systemssich aus der Existenz der Familie und Dynastie
Babenberg feststellend durch die andauernde Pdaxi&xistenz wie Teilnahme als Vélkerrechtssubgkt/
seit 414 nach Christus urkundlich erfasst zudemawgeer Zeit zuvor praktizierend; sohin
Volkergewohnheitsrecht als Feststellung, untervagiteren Feststellung zur Beschlussfassung demitax
Babenberg (802 nach Christus andauernde Rechtspedsi Verfassungsrechtliche Gesetzgebung) als
Verfassung wie der durch die Lex Vita Babenbergleemde und praktizierende Struktur auch der Fihrung
des Patriarch of Dynasty — POD — benannt als Kaiber konigliche Majestat (ruckfihrend zu

Carlsdokument ,,Renovatio Imperii Carol et Henribil&hach Christus)” die

Konstitutionelle Monarchie

(freie politische Wahl, praktizierend — ergebend dar Struktur der Dynastie Babenberg im SinnelLaar

Vita Babenberg wie feststellendem praktizierendeitk®gewohnheitsrecht) unter dem als Staatsobethaup

bevollméachtigten / eingesetzten

Patriarch of Dynasty

(gemaR der Lex Vita Babenberg) zudem eigenstandi§eaverdn nach innen und aussen der Dynastie

Babenberg als

Souverane Dynastie Babenberg

als originares — nicht staatliches Vélkerrechtsskitipkludiert der Klausel auf zukiinftige Konstituiegizu

originarem Volkerrechtssubjekt in Verbindung mitdumm Sinne von bilateralen und multilateralen

Abkommen und Vertragen.

! Die Lex Vita Babenberg in Verbindung dem Bund vetai Verfassungen und Gesetze — BVVG - stellenjutistischen Grundlage der
Souverénen Dynastie Babenberg sohin stellt in getbizusammenhang der Patriarch of Dynasty als S&auv&mtlicher Belange zur Dynastie
Babenberg und bei Auftritten vor dem Papst (gemaBis@okument) wie als Staatsoberhaupt samtlichéari8e fir die Souverdne Dynastie
Babenberg.
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Zur Konstituierung wie Umsetzung im Sinne der Deddimn setzt der CarlsRat, durch den Patriarch of

Dynasty, mit Stichtag des Montag den 7. Oktober32d Sinne und in Verbindung mit der Lex Vita

Babenberg des CarlsRates des Weisenrates dek&aiifs — und Interessens Rates der Dynastie Babgnb
Uber den Zeitraum von funf Jahren — innerhalb deitralimes dieser funf Jahre erfolgt die Konstituiey
und Errichtung samtlicher Institutionen eines urdalgigen Volkerrechtssubjektes unter Bezug der

Deklaration selbst — sohin bis 6. Oktober 26nter den Bemihungen der schnellsten Umsetzzog —

» Konstituierung des CarlsRates zum CarlsRat Parlan{enit Setzung =zur Integration des
Gesamtvolkes), wie

» Konstituierung der Regierung der Souveranen Dya&sbenberg, wie

» Aufnahme und Ausbau der diplomatischen und intewnaten Beziehungen, wie

* Aufnahme und Ausbau samtlicher volkerrechtlichee wineren und &usseren juristischer Belange
(Abkommen, Vertrage, der Gleichen), wie

* Aufnahme und Ausbau der Judikative und Exekutive @as Justiz — und Gerichtswesen unter
Vorbehalt der zu erlassenden Folge —, Ausfuhrungsd-Umsetzungsgesetze, wie

* Aufnahme und Ausbau samtlicher Geschaftsordnungah @eschaftsbeziehungen (innere und
aussere), wie

» Feststellung, Ausfihrung, Ausbau und Akkreditierus@mtlicher zusatzlicher wie zuklnftiger
notwendiger Agenden und Aufgaben wie Infrastruktureie

« Setzung und Durchfiihrung der Neu — und Erstwa&tdan Konstituierung des CarlsRat Parlamentes

mit spatestem Termin im August 2018,

aus. Im Zuge der deklarativen Konstituierung filhrt datriarch of Dynasty bis zur Wiederaufnahme des
CarlsRates als CarlsRat Parlament die Verantwbkit der Geschaftsfahigkeit und Geschaftsbeziednng
— bis langstens inklusive 6. Oktober 2018 - allemwebei der Weisenrat wie der Ratifikations — und

Interessens Rat als Veto - und Rechtsmittelinstaciztsfahig bleiben.

2 Im Sinne von Neuwahlen fir den CarlsRat als Dyeasiternes Instrument und Erstwahlen im Sinne der
Konstituierung zum CarlsRat Parlament

% Aussetzung des CarlsRates durch den Patriarchynadly gemaR der Lex Vita Babenberg unter Bekuiftigdes
Weisenrates
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Verfassungsrechtliche Grundlagen

o GriindungsvereinbarufgVertrag) zur Einrichtung des CarlsRat aus demel@64 nach Christus

mit Aufnahme der Tatigkeit zur Konstituierung zurarlS8Rat im Jahre 765 nach Christus

o Renovatio Imperii Carolus et Henrici — Carlsdokutieus dem Jahre 801 nach Christus

0 Lex Vita Babenbery— Haus und Dynastie Gesetz aufbauend und ergehen@enovatio Imperii
Carolus et Henrici (aus dem Jahre 801 nach Chyiatissdem Jahre 802 nach Christus

0 S - Verfassung 2013 als Bund vereinter VerfassungdrGesetze

Subsumtion der Griundungsvereinbarung zum CarlsR&t fach Christus), der Renovatio

Imperii Carolus et Henrici (801 nach Christus), wier Lex Vita Babenberg (802 nach

Christus), durch Adaptionen im juristischen undkedtechtlichen internationalen Standard,
als Bund vereinter Verfassungen und Geseizeh den CarlsRat und Weisenrat wie dem
Patriarch of Dynasty mit Wirksamkeit des 7. OktoR64.3 als praktizierende Gesetzgebung
verankert.

Der Patriarch of Dynasty wirkt aus der Konsequenoeckl die Lex Vita Babenberg fir die Souverane

Dynastie Babenberg heraus — Bienenthromls zudem als Oberhaupt des Ratifikation Ratlotetessens

Rat — Lowenrat oder auch Geheimrat oder Léwenthroeweils als eigenstandiger Souverén, daraus

folgende Doppelt Souveranitat.

* Abfassung zu Abkommen zwischen den Familien Kanlé Heinrich (Zentrallinienbezeichnung) aus denrdait4
nach Christus zur Unterstiitzung Karls zu erreicbedele durch den CarlsRat welcher 765 nach Glgikbnstituiert
wurde. Festlegung der anno Domini geltenden wiekieilg dauerhafte Rechte und Pflichten (zueinanziem Papst —
dessen Unterstitzung inhdrent — und nach ausserg.ivw Archiv der Babenberg'schen Lehre entspredtads erstes
volkerrechtliches Abkommen und Vertrag gewerteb&Bllen Abkommen — Karl, Papst, Heinrich).

®> Erweiterung, Erneuerung zur Griindungsvereinbar{fuinote 4)vor allem durch Erklarung des CarlsRaies
Doppelfamilien- und Reichsrat (Familie Karls, FamiHeinrichs und geheimer Reichsrat des Kaiserssperziellem
Zugangsrecht des Papstes und/oder dessen Legaten).

® Haus — und Dynastie Gesetzgebung ergebend duncbvRio Imperii Carolus et Henrici. Unabhangigkidisisel,
welche besagt, Lex Vita Babenberg kann durch nielmardirekt manipuliert werden; einzig Beschlissdadse
kénnen Adaptionen vornehmen — keine Textanderungéter der und Uber die Lex Vita Babenberg ist @arlsRat,
zugleich oberster Wachter jedoch ist der Lowenrat loder Léwenthron — neu als Ratifikations Rad mteressens
Rat besetzt durch Patriarch of Dynasty und denijgee Linienobristen.

" Bienenthron — vor der Lex Vita Babenberg — Legitindes Patriarch of Dynasty fiir Familie und Dytiesor allem
nach aussen Léwenthron — seit mindest 6. Jahrhundegitimitat des Patriarch of Dynasty als Kotitrand
Sicherheitsinstanz nach innen und aussen.

8 Ratifikations Rat und Interessens Rat — seit 1949 das alteste Familien — und Dynastiegremiuthwiar bereits in
der ersten Halfte des 6. Jahrhunderts — alte Famoildnung — bestimmende Institution. Wurde urspicingls
Léwenrat beziehungsweise als Léwenthron bezeiahmetbesteht nur aus dem Obristen und Chef der leanmd aus
den jeweiligen Chefs der Linien. Wurde 802 nachisths in die Lex Vita Babenberg aufgenommen mittiénen
heute noch bestehenden Rechten und FundamentnaeeimSouveranitat des Patriarch of Dynasty — &ikeuhd 816
nach Christus mit den erweiterten Rechten zum Ratlausgestattet. Bei Strukturversagen aller Aseder Rat die
Vereinigung aller Institutionen und Wiedervereimguder Gewaltentrennung, anno dazumal einzigertlsgjePapst
und Regenten wie Respektinstanz nach innen zurlieami
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Von diesem Augenblick und Zeitpunkt an, im Sinne did3eklaration zur Konstituierung zur Souveranen
Dynastie Babenberg wie inklusive der diplomatiscNerte, verlauft die Konstituierung und Entwickluder
Souveranen Dynastie Babenberg unter den Umstan@enrehlen Souveranitat im internationalen
Rechtsverhéltnis dieser Souveranitat wie zur Euhgltder praktizierenden Rechtssubjektivitat im emoll

Umfang.

Die Souveranitat der Souverdnen Dynastie Babenbeighi§inne der Lex Vita Babenberg und der Bund
vereinter Verfassungen und Gesetze einheitlichwmcennbar. Das Volk wie die Mitglieder — der Dyias
Babenberg — der Souveranen Dynastie Babenbergrkéolen innerhalb derer Souveranitat selbststéndig
Gesetzgebung, Vollzugsgewalt wie ganzheitlichesfigthe und richterliche und exekutive Gewalt, imie
Aussenverhéltnis die Unabhéangigkeit und Gleichhkaitallen Vélkerrechtssubjekten wie Beziehungen zu
und unter einander , welche sowohl das AufgehenDierastie Babenberg in der Souveranen Dynastie
Babenberg als auch aller ethischer wie integratidliger Gruppierungen im Zuge der Souveranitat der

Souveranen Dynastie Babenberg zu garantieren.

Samtliche Ressourcen, materielle und immaterielle Ressouemisprechen unverauf3erlichen, Souveranen
Dynastie Babenberg, Reichtum und Eigentum der Séunem Dynastie Babenberg. Im Zuge einer
erweiterten Deklaration und oder Adaption zu oigem Volkerrechtssubjekt — durch Vertréage,
Uberlassung, Rechtsanspruch und oder Rechtsiibergraedurch Gewohnheitsrechte — entsprechen

bezogene Naturressourcen Wortgemaf und Sinngemar.

Die hochste Gesetzgewalt innerhalb wie ausserhallsdeveranen Dynastie Babenberg wird im Sinne der
Souveranitat anerkannt. Gesetze anderer Volkessabiekte treten in Bereichen der Souverédnen Dignast
Babenberg nur in Kraft, sofern diese im Sinne den@rénen Dynastie Babenberg und deren Bund vereint

Verfassungen und Gesetze ratifiziert wurden.

Den Status zu weiteren Volkerrechtsubjekten zur Scinigit bestimmen die bilateralen und multilateralen
Abkommen und Vertrdge. Der Rechtsstatus der Songardynastie Babenberg ist mit der Lex Vita
Babenberg wie dem Bund vereinter Verfassungen wskZe als gesamtheitliche Verfassung verankert wie

werden in weiteren Gesetzen adaptiv geregelt.

Beziehungender Souverdnen Dynastie Babenberg mit andereneyf@ihtssubjekten wie Institutionen und
Organisationen werden durch bilaterale und mudtikle Abkommen und Vertrdge geregelt und mit
sofortiger Wirkung auf bestmdogliches Auskommen Bastreben zu friedlichen Ubereinkommen auch zu

gegenseitiger Unterstitzung, sofern nicht beraitddhend und sohin bekraftigt, aufgenommen.
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Die Mitglieder der Familie und Dynastie Babenberg uwas Volk der in direktem wie indirektem
Zusammenhang zur Dynastie Babenberg stehendenmwabdgofort werden ab sofort unter der Souveranen

Dynastie Babenberg begrifflich wie rechtlich subgennund als gleichwertiges Volk begriffen.

Das Volk der Souverénen Dynastie Babenberg tbt dasgmgeschrankte Recht der freien Verfigung der
materiellen und immateriellen Ressourcen und Eigardes jeweils einzelnen wie der Souverédnen Dymasti
Babenberg als Kollektiv — verstanden und geregeitidund im Sinne der und die Lex Vita Babenberd un
dem Bund vereinter Verfassungen und Gesetze wigi¥e; Immobilien, Grund und Boden, Firmen und

Unternehmen aller Art, Institutionen, festes undégliches Eigentum, geistiges Eigentum — aus.

Die Souverane Dynastie Babenberg stellt im Zuge desnationalen Rechtes und Vélkerrechtes samtliche
Besitztimer weltweit, einzelner Birger des Volkageren deklarativen juristischen Akt vorausgesetzie

der Souveranen Dynastie Babenberg als Volkerradbjedst, insgesamt unter verschiedenen
Volkerrechtssubjekten lebenden und oder agieramdjuzistischen und sozialen Erweiterung unter regge
Recht und diplomatischen Status und Schutz. Erdbprele Besitztiimer — Anspriiche — werden durch
zusatzliche Deklarationen der einzelnen wie derv8@nen Dynastie Babenberg durch den Patriarch of
Dynasty und das CarlsRat Parlament eingetragenspEsthende Maflnahme, gilt der juristischen
Vereinheitlichung unter dem Aspekt des Voélkerreshtker sohin verbundenen Erhaltung der Existenelnitt
im homogeneren Standard, fur das Volk der Souverddynastie Babenberg wie der Absicherung und
Erweiterung des sozialen Standards fur das VolkSterveranen Dynastie Babenberg. Hierdurch wird die
Unverausserlichkeit durch die Vereinheitlichung Wwhateilbarkeit durch die Lex Vita Babenberg und den
Bund vereinter Verfassungen und Gesetze gefestigtist ohne freien Willen des jeweils Betroffenen i
Einheit der Souveranen Dynastie Babenberg durchCdalsRat Parlament und den Patriarch of Dynasty
unvereinbar.

Bestehende juristische Situationen werden durchn®uhe und Abschluss von bilateralen und
multilateralen Vertragen abgehandelt; samtlichali@sem Zeitpunkt der Deklaration aufgenommenen und
in Entstehung befindlichen Agenden werden UberZ#straum der Konstituierung vom Patriarch of Dygast
beziehungsweise dessen Legaten, dariber hinaugligbstitutionen der Souveranen Dynastie Babanber
entsprechend behandelt.

Samtliche in Besitz der jeweils Betroffenen der &wénen Dynastie Babenberg stehenden Rechte
entsprechen dem Nachfolgeakt, der Nachfolge- uhdel§elungen der Souveranen Dynastie Babenberg aus
der Familie und Dynastie Babenberg im Sinne der Mta Babenberg und dem Bund vereinter

Verfassungen und Gesetze.
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Durch den einstimmigen Willen des Volkes; aus den Jal@88 und 1999 wie 2008 zudem vom Januar
2013 zur Bekraftigung, in Einheit als praktiziereadnneres Volkergewohnheitsrecht welches hierzahdu
das aussere Volkergewohnheitsrecht erweitert wntgruanderem zur Aufnahme von diplomatischen und
wirtschaftlichen Beziehungen zur Aufnahme von FReieshgenden im diplomatischen Bereich als
grundsatzliche Voraussetzung, wie zur effektiverp@ssung der Souverdnen Dynastie Babenberg, zur

souveranen Gleichheit der KomplementarcharakteSd#sstbestimmungsrechtes in Gesamtheit vereint.

Durch die Konstituierung der Dynastie Babenberg zur ®dirven Dynastie Babenberg im Status als
originares nicht — staatliches Vdlkerrechtssubjeknklusive Klause zu origindrem Volkerrechtsubjekt
sohin als praktizierendes rechtsgiltiges Staatswalches somit entgegen des Willen der Souverdnen
Dynastie Babenberg nach praktizierendem existienen®&Recht und Vdlkerrecht nicht entzogen werden
kann, entspricht die Souverane Dynastie Babenlergp#ort als diese wie wird nach besten Bemihungen
entsprechend der Dynastie Babenberg in Verbindumhglen Lex Vita Babenberg und dem Bund vereinter
Verfassungen und Gesetze wie hiesiger Deklaratingetzen und bewahren. Des weiteren entspricht die
Souverdne Dynastie Babenberg dem Recht auf Bewalttes eigenen — seit Anbeginn praktizierendem —
Staatswesen, um auch in Zukunft auf ethischer undalischer wie juristischer und gemeinschaftlich
ausgewogener Basis das Leben und die Struktur diéed/in Gesamtheit deren Praxis und Erfahrungptnic
alleine als Kultur zu erhalten sondern auch alshRemi erhalten wie entsprechen dem Willen der
Souveranen Dynastie Babenberg und der Deklarationiken, deren Erfahrung, Wissen und Weisheit zu

teilen.

Die Souveréne Dynastie Babenberg entspricht dem Rethterteidigung — nur Verteidigung — durch deren
eigenen Mittel und Moglichkeiten als ebenso duritdtdrale und multilaterale Abkommen mit Verbunaete
als auch durch Ableitung partieller Rechte zur Deatzung wie Ausibung des Rechtes an Dritte unter

absoluter Einhaltung internationaler gultiger Gegénheiten.

Die Souverédne Dynastie Babenberg nimmt als diese ismtAgenden der Diplomatie, diplomatischen
Beziehungen wie diplomatisches Schutzrecht wale, witerhélt als diese durch den Patriarch of Dynast
als Souveran, den entsprechend konstituierten umgkrchteten hierfir notwendigen Institutionen wie
durch den Patriarch of Dynasty legitimierten Peesorund Institutionen auf samtlichen Gebieten

entsprechende Beziehungen, auch zur Abfolge vateéler und multilateraler Abkommen und Vertréage.
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Die Souverane Dynastie Babenberg stellt die hochstwigate Ordnungseinheit im Zuge der Gesetze durch
internationales wie deklaratives Recht dar, besitttin die Legitimitat der physischen Gewaltanwerdu
sohin besteht die staatliche Ordnung uberall woe gmolitische Ordnung mit der Mdoglichkeit der
Zwangsanwendung ein Mindestmal3 von Ordnung desiusalebens zu garantieren hat.

Die Souverane Dynastie Babenberg stellt die jggbe Person als Volkerrechtssubjekt dar mit olberste
Gebietskorperschaft, unabgeleiteter = Anordnungsdewatie zugleich  Gebietsherrschaft  und
Personalherrschaft ausubt.

Die Organe konstituieren sich in der Exekutive Jodikative und entsprechen den verfassungsreoslich
Grundlagen der Souveranen Dynastie Babenberg, rentegnd der Patriarch of Dynasty als zudem

eigenstandiger Souverdn im Sinne eines Volkerrsahjektes wirkt.

Die Souverane Dynastie Babenberg genief3t im Hoheitsigdules anerkennenden zumindest nicht durch
wiederholt widersprochenem Akt zur Deklaration wiebilateralen und oder multilateraler Abkommen wie
diplomatischen Beziehungen stehenden Vélkerredhiskudie Rechtsfahigkeit und Geschaftsfahigkedt di
zur Wahrnehmung der Aufgaben, Abkommen und Venighking zum jeweiligen Rechtsverhaltnis

stehendem Volkerrechtssubjekt bestehen.

Die Souverane Dynastie Babenberg genief3t im Hoheitsigpdules anerkennenden zumindest nicht durch
wiederholt widersprochenem Akt zur Deklaration wiebilateraler und oder multilateraler Abkommen wie
diplomatischen Beziehungen sehende Vélkerrechtskubfie Vorrechte und Immunitat die zur

Verwirklichung zum jeweiligen Rechtsverhéltnis steien Volkerrechtssubjekt bestehen.

Die Vertreter insbesondere diplomatischen Vertretel Badiensteten der Souveranen Dynastie Babenberg
genieRen im Hoheitsgebiet jedes anerkennenden destinicht durch wiederholt widersprochenem Akt zur
Deklaration wie in bilateraler und oder multilateraAbkomme wie diplomatischen Beziehungen stehende
Volkerrechtssubjekt die Vorrechte und Immunitatemed sie bedirfen um deren Amt wie Téatigkeiten zur
Wahrnehmung der Aufgaben und Abkommen im Zusamnrendar Souveranen Dynastie Babenberg zur
Verwirklichung zum jeweiligen Rechtsverhéltnis stetlen Volkerrechtssubjekt bestehen in voller

Unabhéngigkeit wahrnehmen zu kénhen

Die Souverane Dynastie Babenberg entspricht der Pftibhe Zustimmung anderer Volkerrechtssubjekte
auf deren Hoheitsgebiete keine wirtschaftlichenlitipohen, militarischen wie jegliche anderwartige

beeintrachtigende Aktivitaten zu setzen.

® Verweis zu Wiener Ubereinkommen zu diplomatiscBemiehungen von 1961 wie Wiener Ubereinkommen zu
konsularischen Beziehungen von 1963
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Die Souverane Dynastie Babenberg entspricht der Engelund Eingliederung der Internationalen
Organisationen und Vereinigungen durch die Souweiynastie Babenberg wie jeweils einzelnen und oder
in Gruppierungen gehaltenen und gefiihrten zu

= Non Gouvernement und oder Non Profit Organisatithen
unter Einbezug der internationalen volkerrechtlichiRechtsprechung wie Statuten, entsprechend bereits
gultiger Statuten im Sinner deren Tatigkeit wiespnéchend Deklaration wie Gesetzgebung der Souseran

Dynastie Babenberg.

Die Souverane Dynastie Babenberg entspricht der Erfgetlar wirtschaftlichen Plattformen, Unternehmen
wie Unternehmungen der Souveranen Dynastie Babgzber

= Transnationale / internationale Unternehien
unter der Voraussetzung deren Téatigkeit als diesmindest drei unabhangigen Voélkerrechtssubjektd un
oder mindest gehaltenen Anteile, durch die SouweEBynastie Babenberg wie jeweils einzelne und oder

Gruppierungen gehaltenen und gefiihrten, von 5%,@thd oder 50 % plus 1 Stimmenant&ile

Samtliche durch die Souverane Dynastie Babenberg erhobesiegegliederten und selbst geflhrten
Agenden werden entsprechend der Souverédnitat imeSiter Deklaration wie Zusatzdeklarationen und
diplomatischen Noten in Verbindung mit der Lex @abenberg und dem Bund vereinter Verfassungen und
Gesetze, durch entsprechende Programme — legitimer eingetragen — in einem on der Souverénen
Dynastie Babenberg eingerichteten Zentralregistefurgt und durfen keinen entfremdenden und

rechtswidrigen Agenden nachgehen oder nachkommen.

Die Souverédne Dynastie Babenberg entspricht dem Gatmdier guten Regierungsfihrung unter den
Aspekten der Unabhéangigkeit, Verantwortlichkeit, a@wurdigkeit, Effektivitdt, Rechtsstaatlichkeit,
Gleichheit, Menschlichkeit, Menschenrechte, Fréjhdtrieden, Selbstbestimmung, Sicherheit durch
Akzeptanz, Respekt und Toleranz.

Die Unabhéangigkeit des Justizsystems wird durch ddiegichkeit und Integritdt wie Gerechtigkeit und

Fairness dargeboten.

Die Souverane Dynastie Babenberg bekraftigt, sichéantlche Verpflichtungen nach dem Vélkerrecht zum
Besten Auskommen, zu halten, wie samtliche Recdgebend nach dem Vdélkerrecht als Fundament zum
bestdndigen Weiterbestehen, wie zur Erreichunggéeneinsamen Ziele und Interessen in Anspruch zu

nehmen.

19 Entsprechend der ,International Association ofBlymasty of Babenberg® — IADB derzeit auch einggénaer Verein
in Osterreich unter ZVR 68 66 55 369, wie als efragene Internationale Organisation

1 Entsprechend der Babenberg Dynasty Societé Anomjim&abenberg Dynasty Holding

2 Derartige Unternehmen dienen unter anderem aucAufeechterhaltung und Bewahrung des Wohlergehewasder
Sicherheit des Volkes der Souverédnen Dynastie Badrgn
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Die Souverane Dynastie Babenberg anerkennt den Itimmaken Strafgerichtshof im multilateralen System
unter romischem Statut wie wird diesem Statut rachstituierung des CarlsRat Parlament ratifiziened
als Souverane Dynastie Babenberg beitreten.

Ebenso anerkennt die Souverdne Dynastie Babenbiergnternationalen und volkerrechtlichen und

humanistische Aspekten stehenden Gerichte undemisprechend ratifizieren.

Die Souverane Dynastie Babenberg anerkennt die CHart&ereinten Nationen wie deren Bemihungen
und stellt den eigenen Interessen diesen inharenD2 Ratifizierung der Charta der Vereinten Na¢io

wie ein inharenter Antrag auf Beitritt den Veremtgationen ist beabsichtigt.

Die Souverédne Dynastie Babenberg entspricht dem abgsofchutz und der Garantie der Menschenrechte
und der Bemihungen zu Erweiterung dieser Freihéieie und wertfreie unbeschadete Meinungsbildung
und Meinungsausserung wie Religionsfreiheit und u@ssfreiheit und Ausibung — Gleichheit und

Selbstbestimmung, der Achtung der Souveranitat ijgee Subjekte deren Selbstbestimmungsrecht und
Unabhangigkeit als jeweiliges Volk, Volksgruppe uddren materiellen und immateriellen Ressourcen,
Unabhangigkeit der Wahl dessen politischen, widfitibhen und sozialen System wie Entwicklungsstand

zur jeweiligen nationalen Identitat du Erhaltungeaekulturellen Erbe, zur Schaffung als Grundlaige f

Festigung und Wahrung des Weltfriedens wie derniationalen Sicherheit.

Die Souveradne Dynastie Babenberg erklart den Schutz Webhangigkeit wie Souveranitat wie
volkerrechtlicher Grundsatze zu freundschatftlichBaziehungen und Zusammenwirkungen zwischen
Volkerrechtssubjekten und Organisationen, wie dam@satz als absolute Umsetzung die Nichtintereenti
wie Nichteinmischung in die jeweils inneren undsarsn Angelegenheiten von Vdélkerrechtssubjekten, di
Freiheit der Volker, die Souveranitat, die poliiecUnabhangigkeit, die Integritat der Volkerrechigskte

sowie deren wirtschaftliche, soziale und kultur&i@wicklung und Erhaltung zu férdern.

Die souverane Dynastie Babenberg erinnert daran,kesss/6lkerrechtssubjekt das Recht zur Intervention
und Einmischung, in die inneren und &dusseren Aggeleeiten der Souveranen Dynastie Babenberg und
aller anderer Volkerrechtssubjekte, auf welche Weider durch welche Begriindung dies auch immer sein

mdge, habe.

Die Souverédne Dynastie Babenberg Ubt das souverdnanwedausserliche Recht als Volkerrechtssubjekt,
gemal dessen Volk unbehindert und ohne jegliclevantion, Einmischung, Subversion, Zwang und oder
Bedrohung, welcher Art auch immer, selbst dereritipches, wirtschaftliches, kulturelles und sozale

System zu bestimmen, wie die internationalen Bezighn zu entwickeln, wie standig Uber die Ressource

bestimmend, aus.
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Die Souverane Dynastie Babenberg erklart die UmsetzdaigMenschenrechte wie der Grundséatze auf
internationalen Informationsordnung berufendem Rean Vdélkerrechtssubjekten und Volkern, freien
Zugang zu Informationen zu erhalten, das Infornmssgsteme sowie Informationsmedien und
Massenmedien ohne jede Einmischung und Einschr@grikuentwickeln wie zur Forderung der politischen,

wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Friedesrenittiung, Interessen und Bestrebungen zu nutzen.

Die Souverédne Dynastie Babenberg entspricht der Pitlahch internationale Beziehungen jede Form der
Androhung und Anwendung von direkter und indireleeinflussung und Manipulation welche bestehende
international anerkannte wie entwickelnde vélkentkch deckende Volkerrechtssubjekte wie Volksgrempp

verletzen, die diplomatische, gesellschaftliche wmidschaftliche Ordnung und Systeme bezeichneter
Subjekte wie deren Regierung zu verdndern — iniglegt Form — beziehungsweise Spannungen
herbeizufuhren beziehungsweise Volker deren Idéntiind kulturelles Erbe zu berauben, deren

Gleichgewicht zu stoéren, ganzheitlich.

Die Souverane Dynastie Babenberg entspricht der Pflidh Volkerrechtssubjekt keine terroristischen
Agenden und Praktiken aller Art als Politik einzize® wie jede Unterstitzung Verwendung und Duldung
von agierenden terroristischen Gruppen und Subjek&aboteuren wie subversiven Elementen zu

verhindern.

Die Souveréne Dynastie Babenberg entspricht der Anatkeg wie besonderen Aufmerksamkeit zur Pflicht
der Vodlkerrechtssubjekte dafir Sorge zu tragen wigf innerhalb deren souverdnen materiellen und
immateriellen Rechten nicht fir subversive wie btéchtigende Weise zu nutzen um die Souveranitat,
Unabhangigkeit, politische Systematiken, Integemétvie Einheiten zu untergraben, wie keine Abkommen
zu schliel3en welche auf Intervention und Einmisghininnere und aussere Angelegenheiten abzielen, w
jegliche Diffamierungskampagnen, Verleumdungen ufelindselige Propaganda zu unterlassen,
insbesondere wenn dadurch zudem die freie Wahpalérschen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellend

gesellschaftlichen Entwicklungen behindert und @degestrebt wird.

Die Souverdne Dynastie Babenberg entspricht dem Rautitder Pflicht im Einklang der Ziele und
Grundsatze der Charta der Vereinten Nationen zterstiitzung und im Kampf fir die Ziele wie das Rech
der Volker und Volkerrechtssubjekte auf Selbstiasting, Unabhangigkeit, Freiheit und Souveranitég, w

die Fuhrung eines politischen als auch bewaffngmnpfes dieser Ziele, wie diese zu unterstitzen.

Die Souverane Dynastie Babenberg entspricht dem Zamghsis im Sinne des Selbstbestimmungsrechtes
der Volker, in Friedensvermittelnder und Friedemstatlender und Friedenserhaltender Mission/en zu
Schutz und Selbstschutz der Voélker, dem der Chattm Vereinten Nationen Uberlagerndem

Gewohnheitsrecht und Vdlkergewohnheitsrecht dieaén verliehen festzustellen und zuzugestehend

anzuerkennen.
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Die Souverdne Dynastie Babenberg anerkennt die Samarawortung im Sinne und in Verbindung mit

dem Schlussdokument der Vollversammlung der Vegaihtationen von 2005.

Die Souverédne Dynastie Babenberg verankert deren fdkla als Erklarung, samtliche konstruktive
Bemiihungen zur Verwirklichung der Erklarung tbes ®orbereitung der Menschen und Voélker auf ein
Leben in Frieden zu forcieren und hiermit zu vemnk ein Bewusstsein der Menschen und eine positive
Einstellung zur Verwirklichung der Ziele zu erreéeh) und konzentrierte MaRhahmen zu ergreifen um die
Bedeutung der Notwendigkeit der Schaffung, Wahrumng Festigung eines gerechten und dauerhatft,

nachhaltigen Frieden zu erlangen.

Die Souverane Dynastie Babenberg entspricht dem Rexchtler Pflicht auf Grundlage der Gleichheit aktiv
bei der Lésung offener, internationaler und naties@robleme mitzuwirken um gerade mit diesem Wiisse
Weisheit und Erfahrung Konflikte und Einmischungsahen zu beseitigen und dauerhafte und nachhaltige

friedliche Zustande herbeizufiihren und zu behalten.

Die Souverdne Dynastie Babenberg stellt zur Teilnaamedlkerrechtlichen Agenden durch den Patriarch

of Dynasty und oder CarlsRat Parlament entspretshBrelegationen.

Die Souveréane Dynastie Babenberg entspricht der Wi¢edragsrechtskonvention von 1969, entsprechend
dieser, bevollméchtigte Personen in Verbindung deit Lex Vita Babenberg und dem Bund vereinter
Verfassungen und Gesetze, der Patriarch of DynaltyStaatsoberhaupt fir de Souveréne Dynastie
Babenberg und die Dynastie Babenberg im Sinne deghrates als Ratifikations Rat und Interessens Rat
der jeweilige Regierungschef und Aussenminister filie Souverdne Dynastie Babenberg, wie

bevollmachtigte Personen.

Die Souveréne Dynastie Babenberg entspricht der Bflsmtlichen Vorgangen und Bemihungen zum
Schutz der sozialen Werke vor allem Familien ungeddlichen inklusive der Bildung, Ausbildung und
Weiterbildung aller nach héchstem Mald voranzubringsd hoéchste Aufmerksamkeit und Achtung

zukommen zu lassen.
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Quellenanfihrung

Unter Einbezug der Quellen des Archives der Soumardynastie Babenberg, welches 10.524.000 (Stand
Februar 2013) Urkunden, Dokumente, Blcher, Werkeerannt als Quellen — seit dem Jahre 414 nach
Christus unter strengster Aufsicht und Handhabungairt, werden nachfolgende weitere externe Quellen

im Besonderen angefihrt:

Charta der Vereinten Nationen

International Law Commission ILC — Vdlkerrechtskomsmon

Menschenrechtskonvention

UNCITRAL

Resolution der Generalversammlung der VereintenioNah, verabschiedet am 14.
Dezember 1960 zu 1516 (XV) ,Erklarung tber die Gewéag der Unabhangigkeit an
Volker

Wiener Ubereinkommen uiber diplomatische Beziehung)eél

NN NN

Wiener Ubereinkommen tiber konsularische Beziehunt@6s
Wiener Vertragsrechtskonvention, 1969

Wiener Ubereinkommen iiber die Staatennachfolgecitriigen, 1978

NN

Wiener Ubereinkommen uber die Vertrage internat@m@rganisationen, 1986
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